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ken- und Mutterschaftsversicherung
(KMVG) eine ähnliche Problematik.
Zu einem Paket geschnürt wollten
Bundesrat und Parlament eine Mut-
terschaftsversicherung sowie dazu
auch gleich noch den (schul-)wissen-
schaftlichen Nachweis für Untersu-
chungen, Behandlungsmethoden und
Heilmittel in der Krankenversiche-
rung verankern. Auf Anstoss eines
initiativenMitbürgers und Lehrers an
der Plastikschule in Dornach, Ueli
Hintermann, konnten wir rasch mit
professioneller und kostenloser Hilfe
einer bekannten politischen Agentur
in Zürich in allen grösseren Tageszei-
tungen insgesamt rund 60 Inserate
mit dem Titel «Mutterschaftsschutz
mit Kuckucksei» schalten. Damit sind
wir erstmals vor der Volksabstim-
mung vom6.Dezember 1987mit dem
Namen «Unabhängige Gemeinschaft
für Freiheit im Gesundheitswesen»
(UGFG) öffentlich gegen die Ein-
schränkung der freien Therapiewahl
aufgetreten, und dies erfolgreich,
denn die KMVG-Teilrevision wurde
abgelehnt.

Die Gefahr war jedoch keineswegs
gebannt. Gleich anschliessend wand-
ten wir uns deshalb mit einer von
Dr. med. Peter Heusser verfassten

Bereits am Ende der 70er-Jahre des
letzten Jahrhunderts begann sich die
Situation im Gesundheitswesen der
Schweiz durch die stetig wachsenden
diagnostischen wie therapeutischen
Möglichkeiten und die dadurch stark
steigenden Kosten spürbar anzuspan-
nen. Die Probleme liessen sich mit
dem veralteten Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetz (KUVG)von1911
immer weniger lösen und wurden
vom Parlament mit dringlichen Bun-
desbeschlüssen oft nur auf später ver-
schoben. Dies führte zu Reglementie-
rungen des Gesundheitswesens und
zur Entsolidarisierung in der Kran-
kenversicherung, sodass bald viele
Parteien einObligatoriumverlangten.

Die zunehmende Verstaatlichung
sowie die dazugehörendeGefährdung
der freien Therapiewahl und Metho-
denvielfalt wurde uns 1986 erstmals
bei einerRevisionder Interkantonalen
Vereinbarung über die Kontrolle der
Heilmittel bewusst. Mit einem um-
fangreichen Rechtsgutachten von
Rudolf Hädener wandten sich deshalb
die folgenden fünf Verbände Mitte
1987 erstmals gemeinsam an die
zuständigen Behörden: «Vereinigung
anthroposophisch orientierter Ärzte
in der Schweiz», «SchweizerischeÄrz-
tegesellschaft für Erfahrungsmedi-
zin», «VolksgesundheitSchweiz» (heute
«vitaswiss»), «Schweizer Kneippver-
band» und «Verein für ein anthropo-
sophisch erweitertesHeilwesen» (heu-
te «anthrosana»). Diese Ärzte- und
Gesundheitsorganisationen mit rund
60 000 Mitgliedern bildeten also den
Keim des ersten Netzwerks der Kom-
plementärmedizin in der Schweiz.

Im selben Jahr zeigte sich bei
der geplanten Teilrevision der Kran-

Stellungnahme an den zuständigen
Bundesrat Flavio Cotti und das Parla-
ment. Glücklicherweise erhielten wir
dabei unerwartete und dannwährend
sieben Jahren äusserst wertvolle Un-
terstützung durch Rudolf Hafner, der
1984 als Revisor der kantonalen Fi-
nanzkontrolle mit seinen Enthüllun-
gen zum Finanzgebaren der Berner
Regierung ein politisches Erdbeben
ausgelöst hatte. Auf Anhieb war er in
denGrossrat und bei den Parlaments-
wahlen Ende 1987 in den Nationalrat
gewählt worden. Von Beginn seiner
Tätigkeit im Bundesparlament weg
engagierte sich Rudolf Hafner mit
Vorstössen und Interventionen bei
Behörden für die Freiheit im Gesund-
heitswesen und die Anliegen der
Komplementärmedizin. Durch seine
intensiven Bemühungen beim Bun-
desamt für Sozialversicherung konn-
ten unter anderem erstmals von uns
vorgeschlageneVertreter inwichtigen
Kommissionen Einsitz nehmen. So
wurden 1990 die Apothekerin Silvia
Briggen – anstelle eines FMH-Ver-
treters! – in die Arzneimittel- und
Dr. med. Andreas Beck in die Leis-
tungskommission gewählt.

Erfreulicherweise konntenwirNa-
tionalrat Hafner nach einiger Zeit als
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Erfolgreiches politisches Netzwerk
der Komplementärmedizin

In Ergänzung des in dieser Zeitschrift im Oktober 2009 publizierten Beitrags
von Dr. med. Hansueli Albonico zur «Komplementärmedizin in der Bundes-
verfassung der Schweiz» [1] wird hier – ausdrücklich ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit und Objektivität – die Entstehung und wechselvolle Geschichte
des «ffg – forum für ganzheitsmedizin» in groben Zügen nachgezeichnet.
Der Autor hat 1987die ursprünglicheOrganisationmitbegründet, anfänglich
als Geschäftsführer und anschliessend bis 2001 als Co-Präsident (mit-)ge-
leitet.AlsGeschäftsführerundVertreterderPatienten-undVersichertenorga-
nisation «anthrosana» war er bis zur Überführung des «ffg» in den «Dachver-
bandKomplementärmedizin» imOktober 2009 immermit viel Herzblut aktiv
mit dabei.
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Delegierten für Öffentlichkeitsarbeit
unseresDachverbandes gewinnenund
für sein Engagement entschädigen.
Die inzwischen um drei Ärztegesell-
schaften gewachsene, aber rechtlich
weiterhin als einfache Gesellschaft
funktionierende«UnabhängeGemein-
schaft» gab sich der einfacherenKom-
munikation zuliebe, aber auch umden
offenen und demokratischen Forum-
scharakter zu betonen, im Frühjahr
1991 einen kürzeren Namen: «Forum
Freiheit imGesundheitswesen» (FFG).
Die sich regelmässig etwa fünfmal
jährlich in Olten treffenden Gesell-
schafter konnten wachsendes Ver-
trauen zueinander gewinnenundpoli-
tische Kompetenz erwerben, da fast
immer ein äusserst erfahrener Vertre-
ter der bereits genannten Agentur
ohne Honorar, aber mit viel Hinter-
grundwissen teilnahm. Dadurch war
es dem FFG möglich, professionelle
Medienkonferenzen zu gesundheits-
politischen Themen oder Volksab-
stimmungen zu organisieren und sich
beiMedienvertretern sowie Behörden
zunehmend Gehör zu verschaffen.

Fünf Jahre nach der Gründung
wurden auf verschiedenen Ebenen
Aktivitäten mit zum Teil äusserst
nachhaltiger Wirkung für die Kom-
plementärmedizinunternommen.Auf
Empfehlung von Nationalrat Hafner
konnte das FFGAnfang 1992 bei Prof.
PeterSaladineinGutachtenzuRechts-
schutzproblemen im Zusammenhang
mit dem Heilmittelkonkordat in Auf-
trag geben. Kurz nach der Publikation
und dringenden Empfehlung, der
neuen Interkantonalen Vereinbarung
(IKV) nicht beizutreten, lehnte der
Zürcher Kantonsrat dies tatsächlich
ab. Damit war die bereits von vielen
Kantonen unterzeichnete IKV plötz-
lich hinfällig und die Ausgangslage
für eine Bundeslösung bei der Heil-
mittelkontrolle, die schlussendlich
zumSchweizerischenHeilmittelinsti-
tut «Swissmedic» geführt hat, ge-
schaffen.

Im gleichen Jahr wurde die Kran-
kenkassen-Initiative auch vom FFG

erfolgreich bekämpft und die von
Rudolf Hafner lancierte kantonale
Volksinitiative für einenLehrstuhl für
Naturheilverfahren anderUniversität
Bern unterstützt, welche 1996 zur
KIKOM führte.

Aufgrund der kaumnoch zu lösen-
den Probleme im Gesundheitswesen
hatte der Innenminister Flavio Cotti
bereits 1991 einer von Ständerat
Schoch geleiteten Parlamentarier-
gruppe denAuftrag erteilt, eineTotal-
revision des KUVG mit einer obliga-
torischen Krankenversicherung vor-
zubereiten. VonBeginnweg versuchte
das FFG mit Gesprächen, Vorstössen
und Stellungnahmen zu verhindern,
dass die Komplementärmedizin über
den (schul-)wissenschaftlichen Nach-
weis der Wirksamkeit ganz an den
Rand oder in die nicht allen zugängli-
chen Zusatzversicherungen gedrängt
wird. Trotz konkreterVersprechen so-
gar von Bundesrätin Ruth Dreifuss,
welche 1993 das Departement von
Flavio Cotti und damit das geplante
neueKVGübernommenhatte, drohte
das FFG mit dem Referendum und
brachte dieses 1994 mit 58 000 Unter-
schriften problemlos zustande.

Im Hinblick auf die Volksabstim-
mung vom 4. Dezember 1994 folgte
eine intensive Kampagne mit Flug-
blättern und Inseraten, Medienkon-
ferenz und der Teilnahme an vielen
Podien wie auch zweimal mit einer
Delegation in der damals sehr popu-
lären, vonFilippoLeutenegger geleite-
tenARENA amSchweizer Fernsehen.
Auf diese einmalige und vom FFG
geschickt genutzte Chance zur Be-
kanntmachung und Durchsetzung
der bedrohten Anliegen der Komple-
mentärmedizin gehen die von Bun-
desrätin Dreifuss dann tatsächlich
umgesetztenVersprechen zu ihrer Be-
rücksichtigung zurück. Zu den vielen,
inzwischen in der Spezialitätenliste
enthaltenenHeilmitteln wurden 1999
– drei Jahre nach Inkraftsetzung des
neuenKVG–auchdie ärztlichenLeis-
tungen von fünf komplementärmedi-
zinischen Richtungen provisorisch

in die Grundversicherung aufgenom-
men. Die zum Teil dramatischen
Vorgänge um die mit sechs Millionen
Franken dotierte PEK-Sudie zur
Evaluation dieser Methoden bis 2005
wurden hier von Dr. med. Hansueli
Albonico ausführlich beschrieben [1].

Inzwischen hatte sich das FFG un-
ter dem langjährigen Co-Präsidium
von Dr. med. Ulrich Heusser-Buchs
und mir durch weitere Verbände ver-
stärken können. So war 1994 der neu
gegründete Schweizerische Verband
für komplementärmedizinische Heil-
mittel (SVKH) mit seiner in Heil-
mittelfragen sehr kompetenten Ge-
schäftsführerin, Sabine Hockenjos,
dazugestossen. 1995 schlossen sich
dann auch die Ärztegesellschaften
in der UNION schweizerischer
komplementärmedizinischer Ärzte-
organisationen zusammen. Diese
Professionalisierung verschaffte dem
FFG wesentlich mehr fachspezifische
Kompetenz und – durch die all-
mählich ebenfalls dazugekommenen
Vertreter komplementärmedizini-
scherKliniken und Spitäler sowie ein-
zelner Therapeutenverbände – eine
noch breitere Abstützung und grösse-
re Glaubwürdigkeit.

Um die inzwischen ganz auf die
Komplementärmedizin fokussierte
Zielsetzung zum Ausdruck zu brin-
gen, nannte sich dieDachorganisation
ab 1999 «ffg – forum für ganzheits-
medizin». 2002 wurde diese rechtlich
in einen Verein mit einem aus sieben
Mitgliedern bestehenden Vorstand
übergeführt. In den Statuten wurde
speziell darauf geachtet, dass schnelle
Aktionen – wie die erfolgreiche Peti-
tion zum Erhalt der Heilmittelvielfalt
vom Juni 2001 – durchgeführt werden
können. Ausserdemwollte das ffg neu
auch nichtärztlichen Heilpraktiker-
und Therapeutenverbänden offenste-
hen. Bereits nach zwei Jahren trat je-
doch der ganze Vorstand zurück und
dem ffg drohte die baldige Auflösung.

Zur Abwendung des vorausseh-
baren PEK-Debakels mit dem seit
2003 zuständigen Bundesrat Pascal
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Couchepin konntenwir jedoch inzwi-
schen in einer kleinen Arbeitsgruppe
seit langemengagierter Persönlichkei-
ten unter der Leitung von Dr. Hans-
Peter Studer die Lancierung einer
Volksinitiative vorbereiten und auf
der Suche nach einem geeigneten
Rechtsträger damit sogar das ffg zu
neuem Leben erwecken. Ein kleiner
Vorstand mit der Präsidentin Birgitt
Kuster und dem Kassier Christoph
Oling sowie Herbert Schwabl und
später Willy Bernhard übertrugen im
Namen des Vereins die Arbeiten über
ein Projektreglement an den vom ffg
gewählten Lenkungsausschuss und
die Geschäftsstelle von Elisabeth
Sulger Büel. Diese kümmerten sich
allenWiderständen zumTrotz erfolg-

reich umdieOrganisation undFinan-
zierungderUnterschriftensammlung,
Lobbyarbeit imParlament und – nach
dem sinnvollen Rückzug der im
September 2005 mit fast 140 000 Un-
terschriften eingereichten Volksini-
tiative – um die Kampagne für die
Volksabstimmung zum Verfassungs-
artikel «Zukunft mit Komplementär-
medizin» vom 17. Mai 2009.

Diemit 67%der Stimmendendeut-
liche, in sämtlichenKantonen erreich-
te Zustimmung führte zur weltweit
erstmaligen Verankerung der Kom-
plementärmedizin in einer Staatsver-
fassung, welche auch international
grosse Anerkennung fand. Damit hat
das ffg nach kontinuierlicher Aufbau-
arbeit während 22 Jahren und vielen

überwundenen Schwierigkeiten einen
kaum je erhofften politischen Erfolg
errungen. Mit der Überführung in
den «Dachverband Komplementär-
medizin» lebt das 1987 gegründete
Netzwerkmit veränderten Strukturen
sowie neuem Namen weiter und wird
sich hoffentlich ebenso erfolgreich
um die nun dringende Umsetzung
des Verfassungsartikels kümmern
können.
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